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unterschreiben. 5Das Betriebsstättenfinanzamt übermittelt dem Arbeitgeber für die Durchfüh-
rung des Lohnsteuerabzugs für ein Kalenderjahr eine arbeitgeberbezogene Bescheinigung mit den 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen des Arbeitnehmers (Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug) sowie 
etwaige Änderungen. 6Diese Bescheinigung sowie die Änderungsmitteilungen sind als Belege 
zum Lohnkonto zu nehmen und bis zum Ablauf des Kalenderjahres aufzubewahren. 7Absatz 5 
Satz 1 und 2 sowie Absatz 6 Satz 3 gelten entsprechend. 8Der Arbeitgeber hat den Tag der Been- 
digung des Dienstverhältnisses unverzüglich dem Betriebsstättenfinanzamt mitzuteilen. 

(8) 1 Ist einem nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmer 
keine Identifikationsnummer zugeteilt, hat das Wohnsitzfinanzamt auf Antrag eine Bescheini-
gung für den Lohnsteuerabzug für die Dauer eines Kalenderjahres auszustellen. 2Diese Beschei-
nigung ersetzt die Verpflichtung und Berechtigung des Arbeitgebers zum Abruf der elektroni-
schen Lohnsteuerabzugsmerkmale (Absätze 4 und 6). 3 In diesem Fall tritt an die Stelle der 
Identifikationsnummer das lohnsteuerliche Ordnungsmerkmal nach § 41 b Absatz 2 Satz 1 
und 2. 4Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs hat der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber 
vor Beginn des Kalenderjahres oder bei Eintritt in das Dienstverhältnis die nach Satz 1 ausge-
stellte Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug vorzulegen. 5§ 39 c Absatz 1 Satz 2 bis 5 ist 
sinngemäß anzuwenden. 6Der Arbeitgeber hat die Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 
entgegenzunehmen und während des Dienstverhältnisses, längstens bis zum Ablauf des jeweili-
gen Kalenderjahrs, aufzubewahren. 

(9) Ist die Wirtschafts-Identifikationsnummer noch nicht oder nicht vollständig eingeführt, 
tritt an ihre Stelle die Steuernummer der Betriebsstätte oder des Teils des Betriebs des Arbeitge-
bers, in dem der für den Lohnsteuerabzug maßgebende Arbeitslohn des Arbeitnehmers ermittelt 
wird (§ 41 Absatz 2). 

(10) Die beim Bundeszentralamt für Steuern nach Absatz 2 Satz 1 gespeicherten Daten kön-
nen auch zur Prüfung und Durchführung der Einkommensbesteuerung (§ 2) des Steuerpflichti-
gen für Veranlagungszeiträume ab 2005 verwendet werden. 

 
§ 39f  

§ 39 f Faktorverfahren anstelle Steuerklassenkombination III/V 
(1)1 1Bei Ehegatten, die in die Steuerklasse IV gehören (§ 38 b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4), 

hat das Finanzamt auf Antrag beider Ehegatten nach § 39 a anstelle der Steuerklassenkombina-
tion III/V (§ 38 b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5) als Lohnsteuerabzugsmerkmal jeweils die Steuer-
klasse IV in Verbindung mit einem Faktor zur Ermittlung der Lohnsteuer zu bilden, wenn der 
Faktor kleiner als 1 ist. 2Der Faktor ist Y : X und vom Finanzamt mit drei Nachkommastellen 
ohne Rundung zu berechnen. 3„Y“ ist die voraussichtliche Einkommensteuer für beide Ehe-
gatten nach dem Splittingverfahren (§ 32 a Absatz 5) unter Berücksichtigung der in § 39 b Ab-
satz 2 genannten Abzugsbeträge. 4„X“ ist die Summe der voraussichtlichen Lohnsteuer bei 
Anwendung der Steuerklasse IV für jeden Ehegatten. 5Maßgeblich sind die Steuerbeträge des 
Kalenderjahres, für das der Faktor erstmals gelten soll. 6 In die Bemessungsgrundlage für Y wer-
den jeweils neben den Jahresarbeitslöhnen der ersten Dienstverhältnisse zusätzlich nur Beträge 
einbezogen, die nach § 39 a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 als Freibetrag ermittelt und als 
Lohnsteuerabzugsmerkmal gebildet werden könnten; Freibeträge werden neben dem Faktor 
nicht als Lohnsteuerabzugsmerkmal gebildet. 7 In den Fällen des § 39 a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 7 sind bei der Ermittlung von Y und X die Hinzurechnungsbeträge zu berücksichtigen; die 
Hinzurechnungsbeträge sind zusätzlich als Lohnsteuerabzugsmerkmal für das erste Dienstver-
hältnis zu bilden. 8Arbeitslöhne aus zweiten und weiteren Dienstverhältnissen (Steuerklasse VI) 
sind im Faktorverfahren nicht zu berücksichtigen. 9Der nach Satz 1 gebildete Faktor gilt bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Faktor erstmals gilt 
oder zuletzt geändert worden ist. ADie Ehegatten können eine Änderung des Faktors beantra-
gen, wenn sich die für die Ermittlung des Faktors maßgeblichen Jahresarbeitslöhne im Sinne des 
Satzes 6 ändern. BBesteht eine Anzeigepflicht nach § 39 a Absatz 1 Satz 5 oder wird eine Ände-
rung des Freibetrags nach § 39 a Absatz 1 Satz 4 beantragt, gilt die Anzeige oder der Antrag auf 
Änderung des Freibetrags zugleich als Antrag auf Anpassung des Faktors. 

(2) Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn hat der Arbeitgeber Steuerklasse IV 
und den Faktor anzuwenden. 

(3)2 1§ 39 Absatz 6 Satz 3 und 5 gilt mit der Maßgabe, dass die Änderungen nach Absatz 1 
Satz 10 und 11 keine Änderungen im Sinne des § 39 Absatz 6 Satz 3 sind. 2§ 39 a ist anzuwen-
den mit der Maßgabe, dass ein Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 39 a Ab-
satz 2) nur erforderlich ist, wenn bei der Faktorermittlung zugleich Beträge nach § 39 a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 6 berücksichtigt werden sollen. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 39 f Abs. 1 Sätze 1, 5 und 6 geänd. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). Abs. 1 
Satz 1 geänd. durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). Abs. 1 Satz 5 eingef. (bish. Sätze 5 bis 7  
werden Sätze 6 bis 8) und Sätze 9 bis 11 angef. durch G v. 28. 7. 2015 (BGBl. I S. 1400); zur Anwendung siehe § 52 
Abs. 37 a. 

2 § 39 f Abs. 3 Sätze 1 und 2 Verweise geänd. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
Abs. 3 Satz 1 neu gef. durch G v. 28. 7. 2015 (BGBl. I S. 1400); zur Anwendung siehe § 52 Abs. 37 a. 
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(4)1 Das Faktorverfahren ist im Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der Lohn-
steuer (§ 39 b Absatz 6) zu berücksichtigen.  

 
§ 40 Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen 

(1) 1Das Betriebsstättenfinanzamt (§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) kann auf Antrag des 
Arbeitgebers zulassen, dass die Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der Vorschriften 
des § 38 a zu ermittelnden Pauschsteuersatz erhoben wird, soweit 
1. von dem Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer größeren Zahl von Fällen gewährt werden oder 
2. in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nachzuerheben ist, weil der Arbeitgeber die 

Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat.§ 40  
2Bei der Ermittlung des Pauschsteuersatzes ist zu berücksichtigen, dass die in Absatz 3 vorge-
schriebene Übernahme der pauschalen Lohnsteuer durch den Arbeitgeber für den Arbeitnehmer 
eine in Geldeswert bestehende Einnahme im Sinne des § 8 Absatz 1 darstellt (Nettosteuersatz). 
3Die Pauschalierung ist in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 ausgeschlossen, soweit der Arbeitge-
ber einem Arbeitnehmer sonstige Bezüge von mehr als 1000 Euro im Kalenderjahr gewährt. 4Der 
Arbeitgeber hat dem Antrag eine Berechnung beizufügen, aus der sich der durchschnittliche Steu-
ersatz unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Jahresarbeitslöhne und der durchschnittlichen 
Jahreslohnsteuer in jeder Steuerklasse für diejenigen Arbeitnehmer ergibt, denen die Bezüge ge-
währt werden sollen oder gewährt worden sind. 

(2)2 1Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuer-
satz von 25 Prozent erheben, soweit er 
1. arbeitstäglich Mahlzeiten im Betrieb an die Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt abgibt 

oder Barzuschüsse an ein anderes Unternehmen leistet, das arbeitstäglich Mahlzeiten an die Ar-
beitnehmer unentgeltlich oder verbilligt abgibt. 2Voraussetzung ist, dass die Mahlzeiten nicht 
als Lohnbestandteile vereinbart sind, 

1 a. oder auf seine Veranlassung ein Dritter den Arbeitnehmern anlässlich einer beruflichen Tä-
tigkeit außerhalb seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte Mahlzeiten zur Verfügung stellt, 
die nach § 8 Absatz 2 Satz 8 und 9 mit dem Sachbezugswert anzusetzen sind, 

2. Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen zahlt, 
3. Erholungsbeihilfen gewährt, wenn diese zusammen mit Erholungsbeihilfen, die in demselben 

Kalenderjahr früher gewährt worden sind, 156 Euro für den Arbeitnehmer, 104 Euro für des-
sen Ehegatten und 52 Euro für jedes Kind nicht übersteigen und der Arbeitgeber sicherstellt, 
dass die Beihilfen zu Erholungszwecken verwendet werden, 

4. Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen anlässlich einer Tätigkeit im Sinne des § 9 
Absatz 4 a Satz 2 oder Satz 4 zahlt, soweit die Vergütungen die nach § 9 Absatz 4 a Satz 3, 5 
und 6 zustehenden Pauschalen um nicht mehr als 100 Prozent übersteigen, 

5.3 den Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn unentgeltlich oder 
verbilligt Datenverarbeitungsgeräte übereignet; das gilt auch für Zubehör und Internetzugang. 
2Das Gleiche gilt für Zuschüsse des Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Internetnutzung gezahlt wer-
den, 

6.4 den Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn unentgeltlich oder 
verbilligt die Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge im Sinne des 
§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 zweiter Halbsatz übereignet. 2Das Gleiche gilt für Zuschüsse 
des Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu den Aufwendun-
gen des Arbeitnehmers für den Erwerb und die Nutzung dieser Ladevorrichtrung gezahlt 
werden. 

2Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 15 Prozent für Sachbe-
züge in Form der unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung eines Arbeitnehmers zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 a Satz 3 
und für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistete Zuschüsse zu den Aufwen-
dungen des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie 
Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 a Satz 3  erheben, soweit diese Bezüge den Betrag 
nicht übersteigen, den der Arbeitnehmer nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 als 
Werbungskosten geltend machen könnte, wenn die Bezüge nicht pauschal besteuert würden. 
3Die nach Satz 2 pauschal besteuerten Bezüge mindern die nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Num-
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 39 f Abs. 4 Verweise geänd. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
2 § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 a eingef. und Nr. 4 geänd. und Abs. 2 Satz 2 neu gef. mWv VZ 2014 durch UntStReisek-

ÄndG v. 20. 2. 2013 (BGBl. I S. 285). Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 geänd. mWv 1. 1. 2014 durch KroatienAnpG v. 
25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 geänd. durch ZollkodexAnpG v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 

3 § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Satz 1 1. HS geänd. mWv VZ 2013 durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I 
S. 1809). 

4 § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 angef. durch G v. 7. 11. 2016 (BGBl. I S. 2498); zur erstmaligen und letztmaligen Anwendung 
siehe § 52 Abs. 37 c. 
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mer 4 und Absatz 2 abziehbaren Werbungskosten; sie bleiben bei der Anwendung des § 40 a 
Absatz 1 bis 4 außer Ansatz. 

(3) 1Der Arbeitgeber hat die pauschale Lohnsteuer zu übernehmen. 2Er ist Schuldner der 
pauschalen Lohnsteuer; auf den Arbeitnehmer abgewälzte pauschale Lohnsteuer gilt als zugeflos-
sener Arbeitslohn und mindert nicht die Bemessungsgrundlage. 3Der pauschal besteuerte Ar-
beitslohn und die pauschale Lohnsteuer bleiben bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer 
und beim Lohnsteuer-Jahresausgleich außer Ansatz. 4Die pauschale Lohnsteuer ist weder auf 
die Einkommensteuer noch auf die Jahreslohnsteuer anzurechnen. 

 
§ 40 a Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Be-

schäftigte § 40a 
(1)1 1Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf den Abruf von elektronischen Lohnsteuerab-

zugsmerkmalen (§ 39 e Absatz 4 Satz 2) oder die Vorlage einer Bescheinigung für den Lohn-
steuerabzug (§ 39 Absatz 3 oder § 39 e Absatz 7 oder Absatz 8) bei Arbeitnehmern, die nur 
kurzfristig beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 25 Prozent des 
Arbeitslohns erheben. 2Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer bei 
dem Arbeitgeber gelegentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird, die Dauer der 
Beschäftigung 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigt und  
1. der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 72 Euro1 durchschnittlich je Arbeitstag 

nicht übersteigt oder 
2. die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich wird. 

(2)1 . 2 Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf den Abruf von elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen (§ 39 e Absatz 4 Satz 2) oder die Vorlage einer Bescheinigung für den Lohn- 
steuerabzug (§ 39 Absatz 3 oder § 39 e Absatz 7 oder Absatz 8) die Lohnsteuer einschließlich 
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuern (einheitliche Pauschsteuer) für das Arbeitsentgelt aus 
geringfügigen Beschäftigungen im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 oder des § 8 a des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch, für das er Beiträge nach § 168 Absatz 1 Nummer 1 b oder 1 c (gering-
fügig versicherungspflichtig Beschäftigte) oder nach § 172 Absatz 3 oder 3 a (versicherungsfrei 
oder von der Versicherungspflicht befreite geringfügig Beschäftigte) oder nach § 276 a Absatz 1 
(versicherungsfrei geringfügig Beschäftigte) des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zu entrichten 
hat, mit einem einheitlichen Pauschsteuersatz in Höhe von insgesamt 2 Prozent des Arbeitsent-
gelts erheben. 

(2 a)1 . 2  Hat der Arbeitgeber in den Fällen des Absatzes 2 keine Beiträge nach § 168 Absatz 1 
Nummer 1 b oder 1 c oder nach § 172 Absatz 3 oder 3 a oder nach § 276 a Absatz 1 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch zu entrichten, kann er unter Verzicht auf den Abruf von elektroni-
schen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (§ 39 e Absatz 4 Satz 2) oder die Vorlage einer Bescheini-
gung für den Lohnsteuerabzug (§ 39 Absatz 3 oder § 39 e Absatz 7 oder Absatz 8) die 
Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz in Höhe von 20 Prozent des Arbeitsentgelts erheben. 

(3)3 1Abweichend von den Absätzen 1 und 2 a kann der Arbeitgeber unter Verzicht auf den 
Abruf von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (§ 39 e Absatz 4 Satz 2) oder die Vorlage 
einer Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug (§ 39 Absatz 3 oder § 39 e Absatz 7 oder Ab-
satz 8) bei Aushilfskräften, die in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 
Absatz 1 Nummer 1 bis 4 ausschließlich mit typisch land- oder forstwirtschaftlichen Arbeiten 
beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 5 Prozent des Arbeitslohns 
erheben. 2Aushilfskräfte im Sinne dieser Vorschrift sind Personen, die für die Ausführung und 
für die Dauer von Arbeiten, die nicht ganzjährig anfallen, beschäftigt werden; eine Beschäfti-
gung mit anderen land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten ist unschädlich, wenn deren Dauer 
25 Prozent der Gesamtbeschäftigungsdauer nicht überschreitet. 3Aushilfskräfte sind nicht Ar-
beitnehmer, die zu den land- und forstwirtschaftlichen Fachkräften gehören oder die der Ar-
beitgeber mehr als 180 Tage im Kalenderjahr beschäftigt. 

(4)4 Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 und 3 sind unzulässig 

1. bei Arbeitnehmern, deren Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer durchschnittlich je 
Arbeitsstunde 12 Euro übersteigt, 

2. bei Arbeitnehmern, die für eine andere Beschäftigung von demselben Arbeitgeber Arbeits-
lohn beziehen, der nach § 39 b oder § 39 c dem Lohnsteuerabzug unterworfen wird. 

(5) Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist § 40 Absatz 3 anzuwenden. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 40 a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2 a geänd. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Eurobetrag geänd. mWv VZ 2015 durch G v. 28. 7. 2015 (BGBl. I S. 1400). Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Euro-
betrag erhöht mWv VZ 2017 durch 2. BürokratEntlG v. 30. 6. 2017 (BGBl. I S. 2143). 

2 § 40 a Abs. 2 und 2 a geänd. durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266); zur erstmaligen Anwendung ab 
dem Kalenderjahr 2013 siehe § 52 Abs. 38. 

3 § 40 a Abs. 3 Satz 1 geänd. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
4 § 40 a Abs. 4 Nr. 2 Verweis geänd. durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
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(6)1 1Für die Erhebung der einheitlichen Pauschsteuer nach Absatz 2 ist die Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See zuständig. 2Die Regelungen zum Steuerabzug vom 
Arbeitslohn sind entsprechend anzuwenden. 3Für die Anmeldung, Abführung und Vollstre-
ckung der einheitlichen Pauschsteuer sowie die Erhebung eines Säumniszuschlags und das 
Mahnverfahren für die einheitliche Pauschsteuer gelten dabei die Regelungen für die Beiträge 
nach § 168 Absatz 1 Nummer 1 b oder 1 c oder nach § 172 Absatz 3 oder 3 a oder nach § 276 a 
Absatz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. 4Die Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See hat die einheitliche Pauschsteuer auf die erhebungsberechtigten Körperschaf-
ten aufzuteilen; dabei entfallen aus Vereinfachungsgründen 90 Prozent der einheitlichen 
Pauschsteuer auf die Lohnsteuer, 5 Prozent auf den Solidaritätszuschlag und 5 Prozent auf die 
Kirchensteuern. 5Die erhebungsberechtigten Kirchen haben sich auf eine Aufteilung des Kir-
chensteueranteils zu verständigen und diesen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See mitzuteilen. 6Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist berech-
tigt, die einheitliche Pauschsteuer nach Absatz 2 zusammen mit den Sozialversicherungsbeiträ-
gen beim Arbeitgeber einzuziehen. 

§ 40b  
§ 40 b Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten Zukunftssicherungsleistungen 

 
[Fassung bis 31. 12. 2004:]2  

(1) 1Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer
von den Beiträgen für eine Direktversiche-
rung des Arbeitnehmers und von den Zu-
wendungen an eine Pensionskasse mit einem
Pauschsteuersatz von 20 vom Hundert der
Beiträge und Zuwendungen erheben. 2Die 
pauschale Erhebung der Lohnsteuer von Bei-
trägen für eine Direktversicherung ist nur
zulässig, wenn die Versicherung nicht auf den
Erlebensfall eines früheren als des 60. Le-
bensjahres abgeschlossen und eine vorzeitige 
Kündigung des Versicherungsvertrags durch
den Arbeitnehmer ausgeschlossen worden ist.

[Fassung ab 1. 1. 2005:] 
(1) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer 

von den Zuwendungen zum Aufbau einer 
nicht kapitalgedeckten betrieblichen Alters-
versorgung an eine Pensionskasse mit einem 
Pauschsteuersatz von 20 Prozent der Zuwen-
dungen erheben. 

(2) 1Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu be-
steuernden Beiträge und Zuwendungen des
Arbeitgebers für den Arbeitnehmer 1752 Euro
im Kalenderjahr übersteigen oder nicht aus
seinem ersten Dienstverhältnis bezogen wer-
den. 2Sind mehrere Arbeitnehmer gemeinsam
in einem Direktversicherungsvertrag oder in
einer Pensionskasse versichert, so gilt als Bei-
trag oder Zuwendung für den einzelnen Ar-
beitnehmer der Teilbetrag, der sich bei einer
Aufteilung der gesamten Beiträge oder der
gesamten Zuwendungen durch die Zahl der
begünstigten Arbeitnehmer ergibt, wenn dieser
Teilbetrag 1752 Euro nicht übersteigt; hierbei
sind Arbeitnehmer, für die Beiträge und Zu-
wendungen von mehr als 2148 Euro im Kalen-
derjahr geleistet werden, nicht einzubeziehen.
3Für Beiträge und Zuwendungen, die der
Arbeitgeber für den Arbeitnehmer aus Anlass
der Beendigung des Dienstverhältnisses er-
bracht hat, vervielfältigt sich der Betrag von
1752 Euro mit der Anzahl der Kalenderjahre,
in denen das Dienstverhältnis des Arbeitneh-
mers zu dem Arbeitgeber bestanden hat; in
diesem Fall ist Satz 2 nicht anzuwenden. 4Der
vervielfältigte Betrag vermindert sich um die
nach Absatz 1 pauschal besteuerten Beiträge
und Zuwendungen, die er Arbeitgeber in dem
Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis be-
endet wird, und in den sechs vorangegangenen
Kalenderjahren erbracht hat. 

(2) 1Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu be-
steuernden Zuwendungen des Arbeitgebers 
für den Arbeitnehmer 1752 Euro im Kalen-
derjahr übersteigen oder nicht aus seinem 
ersten Dienstverhältnis bezogen werden. 
2Sind mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in 
der Pensionskasse versichert, so gilt als Zu-
wendung für den einzelnen Arbeitnehmer der 
Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung der 
gesamten Zuwendungen durch die Zahl der 
begünstigten Arbeitnehmer ergibt, wenn die-
ser Teilbetrag 1752 Euro nicht übersteigt; 
hierbei sind Arbeitnehmer, für die Zuwen-
dungen von mehr als 2148 Euro im Kalender-
jahr geleistet werden, nicht einzubeziehen. 
3Für Zuwendungen, die der Arbeitgeber für 
den Arbeitnehmer aus Anlass der Beendigung 
des Dienstverhältnisses erbracht hat, vervielfäl-
tigt sich der Betrag von 1752 Euro mit der 
Anzahl der Kalenderjahre, in denen das 
Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem 
Arbeitgeber bestanden hat; in diesem Fall ist 
Satz 2 nicht anzuwenden. 4Der vervielfältigte 
Betrag vermindert sich um die nach Absatz 1 
pauschal besteuerten Zuwendungen, die der 
Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das 
Dienstverhältnis beendet wird, und in den 
sechs vorangegangenen Kalenderjahren er-
bracht hat. 

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 40 a Abs. 6 Sätze 1, 3, 4, 5 und 6 geänd. mWv VZ 2013 durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 

Abs. 6 Satz 3 geänd. durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266); zur erstmaligen Anwendung ab dem Kalender-
jahr 2013 siehe § 52 Abs. 38. 

2 Zur weiteren Anwendung siehe § 52 Abs. 40. 
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(3) Von den Beiträgen für eine Unfallversicherung des Arbeitnehmers kann der Arbeitge- 
ber die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent der Beiträge erheben, wenn 
mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in einem Unfallversicherungsvertrag versichert sind und der 
Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung der gesamten Beiträge nach Abzug der Versicherungs-
teuer durch die Zahl der begünstigten Arbeitnehmer ergibt, 62 Euro im Kalenderjahr nicht  
übersteigt. 

(4) In den Fällen des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 hat der Arbeitgeber die Lohn-
steuer mit einem Pauschsteuersatz in Höhe von 15 Prozent der Sonderzahlungen zu erheben. 

(5) 1§ 40 Absatz 3 ist anzuwenden. 2Die Anwendung des § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
auf Bezüge im Sinne des Absatzes 1, des Absatzes 3 und des Absatzes 4 ist ausgeschlossen.  

  
§ 41 Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug 

(1)1 1Der Arbeitgeber hat am Ort der Betriebsstätte (Absatz 2) für jeden Arbeitnehmer und 
jedes Kalenderjahr ein Lohnkonto zu führen. 2 In das Lohnkonto sind die nach § 39 e Absatz 4 
Satz 2 und Absatz 5 Satz 3 abgerufenen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale sowie die für 
den Lohnsteuerabzug erforderlichen Merkmale aus der vom Finanzamt ausgestellten Bescheini-
gung für den Lohnsteuerabzug (§ 39 Absatz 3 oder § 39 e Absatz 7 oder Absatz 8) zu überneh-
men. 3Bei jeder Lohnzahlung für das Kalenderjahr, für das das Lohnkonto gilt, sind im Lohn-
konto die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns einschließlich der steuerfreien Bezüge sowie 
die einbehaltene oder übernommene Lohnsteuer einzutragen; an die Stelle der Lohnzahlung 
tritt in den Fällen des § 39 b Absatz 5 Satz 1 die Lohnabrechnung. 4Ferner sind das Kurzarbei-
tergeld, das Schlechtwettergeld, das Winterausfallgeld, der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach 
dem Mutterschutzgesetz, der Zuschuss bei Beschäftigungsverboten für die Zeit vor oder nach 
einer Entbindung sowie für den Entbindungstag während einer Elternzeit nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften, die Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) sowie die nach § 3 Nummer 28 steuerfreien Aufstockungs-
beträge oder Zuschläge einzutragen. 5 Ist während der Dauer des Dienstverhältnisses in anderen 
Fällen als in denen des Satzes 4 der Anspruch auf Arbeitslohn für mindestens fünf aufeinander 
folgende Arbeitstage im Wesentlichen weggefallen, so ist dies jeweils durch Eintragung des 
Großbuchstabens U zu vermerken. 6Hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer von einem sonstigen 
Bezug im ersten Dienstverhältnis berechnet und ist dabei der Arbeitslohn aus früheren Dienst-
verhältnissen des Kalenderjahres außer Betracht geblieben, so ist dies durch Eintragung des 
Großbuchstabens S zu vermerken. 7Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, welche Einzelangaben im Lohnkon-
to aufzuzeichnen sind und Einzelheiten für eine elektronische Bereitstellung dieser Daten im 
Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung oder einer Lohnsteuer-Nachschau durch die Einrich-
tung einer einheitlichen digitalen Schnittstelle zu regeln. 8Dabei können für Arbeitnehmer mit 
geringem Arbeitslohn und für die Fälle der §§ 40 bis 40 b Aufzeichnungserleichterungen sowie 
für steuerfreie Bezüge Aufzeichnungen außerhalb des Lohnkontos zugelassen werden. 9Die 
Lohnkonten sind bis zum Ablauf des sechsten Kalenderjahres, das auf die zuletzt eingetragene 
Lohnzahlung folgt, aufzubewahren. ADie Aufbewahrungsfrist nach Satz 9 gilt abweichend von 
§ 93 c Absatz 1 Nummer 4 der Abgabenordnung auch für die dort genannten Aufzeichnungen 
und Unterlagen. 

(2) 1Betriebsstätte ist der Betrieb oder Teil des Betriebs des Arbeitgebers, in dem der für die 
Durchführung des Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeitslohn ermittelt wird. 2Wird der maß-
gebende Arbeitslohn nicht in dem Betrieb oder einem Teil des Betriebs des Arbeitgebers oder 
nicht im Inland ermittelt, so gilt als Betriebsstätte der Mittelpunkt der geschäftlichen Leitung des 
Arbeitgebers im Inland; im Fall des § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 gilt als Betriebsstätte der 
Ort im Inland, an dem die Arbeitsleistung ganz oder vorwiegend stattfindet. 3Als Betriebsstätte 
gilt auch der inländische Heimathafen deutscher Handelsschiffe, wenn die Reederei im Inland 
keine Niederlassung hat. 

 
§§ 41, 41a  

§ 41 a Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer 
(1)2 1Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten Tag nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-

Anmeldungszeitraums  
1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte (§ 41 Absatz 2) befindet (Betriebsstät-

tenfinanzamt), eine Steuererklärung einzureichen, in der er die Summen der im Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum einzubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer angibt (Lohn-
steuer-Anmeldung), 

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt einbehaltene und übernommene Lohn-
steuer an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. 

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 41 Abs. 1 Satz 2 neu gef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). Abs. 1 Satz 7 geänd. 

und Satz 10 angef. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 
2 § 41 a Abs. 1 Satz 2 geänd. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 
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2Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfern-
übertragung zu übermitteln. 3Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Här-
ten auf eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall ist die Lohnsteuer-
Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und vom Arbeitgeber oder 
von einer zu seiner Vertretung berechtigten Person zu unterschreiben. 4Der Arbeitgeber wird 
von der Verpflichtung zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldungen befreit, wenn er Arbeit-
nehmer, für die er Lohnsteuer einzubehalten oder zu übernehmen hat, nicht mehr beschäftigt 
und das dem Finanzamt mitteilt. 

(2)1 1Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermonat. 2Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum ist das Kalendervierteljahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das vor-
angegangene Kalenderjahr mehr als 1080 Euro, aber nicht mehr als 5000 Euro betragen hat; 
Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist das Kalenderjahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das 
vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 1080 Euro betragen hat. 3Hat die Betriebsstätte nicht 
während des ganzen vorangegangenen Kalenderjahres bestanden, so ist die für das vorangegangene 
Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer für die Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums 
auf einen Jahresbetrag umzurechnen. 4Wenn die Betriebsstätte im vorangegangenen Kalenderjahr 
noch nicht bestanden hat, ist die auf einen Jahresbetrag umgerechnete für den ersten vollen Kalen-
dermonat nach der Eröffnung der Betriebsstätte abzuführende Lohnsteuer maßgebend. 

(3) 1Die oberste Finanzbehörde des Landes kann bestimmen, dass die Lohnsteuer nicht dem 
Betriebsstättenfinanzamt, sondern einer anderen öffentlichen Kasse anzumelden und an diese 
abzuführen ist; die Kasse erhält insoweit die Stellung einer Landesfinanzbehörde. 2Das Betriebs-
stättenfinanzamt oder die zuständige andere öffentliche Kasse können anordnen, dass die Lohn-
steuer abweichend von dem nach Absatz 1 maßgebenden Zeitpunkt anzumelden und abzufüh-
ren ist, wenn die Abführung der Lohnsteuer nicht gesichert erscheint. 

(4)2 1Arbeitgeber, die eigene oder gecharterte Handelsschiffe betreiben, dürfen die gesamte 
anzumeldende und abzuführende Lohnsteuer, die auf den Arbeitslohn entfällt, der an die Besat-
zungsmitglieder für die Beschäftigungszeiten auf diesen Schiffen gezahlt wird, abziehen und 
einbehalten. 2Die Handelsschiffe müssen in einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen 
sein, die deutsche Flagge führen und zur Beförderung von Personen oder Gütern im Verkehr mit 
oder zwischen ausländischen Häfen, innerhalb eines ausländischen Hafens oder zwischen einem 
ausländischen Hafen und der Hohen See betrieben werden. 3Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend 
anzuwenden, wenn Seeschiffe im Wirtschaftsjahr überwiegend außerhalb der deutschen Hoheits-
gewässer zum Schleppen, Bergen oder zur Aufsuchung von Bodenschätzen oder zur Vermessung 
von Energielagerstätten unter dem Meeresboden eingesetzt werden. 4 Ist für den Lohnsteuerabzug 
die Lohnsteuer nach der Steuerklasse V oder VI zu ermitteln, so bemisst sich der Betrag nach 
Satz 1 nach der Lohnsteuer der Steuerklasse I. 

 
§ 41 b Abschluss des Lohnsteuerabzugs  § 41b 

(1)3 1Bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder am Ende des Kalenderjahres hat der Ar-
beitgeber das Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen. 2Auf Grund der Aufzeichnun- 
gen im Lohnkonto hat der Arbeitgeber nach Abschluss des Lohnkontos für jeden Arbeitnehmer 
der für dessen Besteuerung nach dem Einkommen zuständigen Finanzbehörde nach Maßgabe 
des § 93 c der Abgabenordnung neben den in § 93 c Absatz 1 der Abgabenordnung genann- 
ten Daten insbesondere folgende Angaben zu übermitteln (elektronische Lohnsteuerbescheini-
gung): 
 1. die abgerufenen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale oder die auf der entsprechenden 

Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmale sowie 
die Bezeichnung und die Nummer des Finanzamts, an das die Lohnsteuer abgeführt worden 
ist,  

 2. die Dauer des Dienstverhältnisses während des Kalenderjahres sowie die Anzahl der nach 
§ 41 Absatz 1 Satz 5 vermerkten Großbuchstaben U, 

 3. die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns sowie den nach § 41 Absatz 1 Satz 6 vermerk-
ten Großbuchstaben S, 

 4. die einbehaltene Lohnsteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer, 
 5. das Kurzarbeitergeld, den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, 

die Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 11 § 3 des Gesetzes vom 6. August 2002 

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 41 a Abs. 2 Satz 2 Euro-Betrag erhöht mWv VZ 2015 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). Abs. 2 

Satz 2 Halbs. 1 Eurobetrag erhöht mWv VZ 2017 durch 2. BürokratEntlG v. 30. 6. 2017 (BGBl. I S. 2143). 
2 § 41 a Abs. 4 Satz 1 geändert durch G v. 24. 2. 2016 (BGBl. I S. 310). Zur erstmaligen und letztmaligen Anwendung 

siehe § 52 Abs. 40 a i. V. m. der Bekanntmachung über das Inkrafttreten des G zur Änderung des EStG zur Erhöhung des 
LSt-Einbehalts in der Seeschifffahrt v. 18. 5. 2016 (BGBl. I S. 1248). 

3 § 41 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 geänd. und Abs. 1 Sätze 4 bis 6 neu gef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 
(BGBl. I S. 2592). Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 6 und 7 sowie Sätze 3 und 4 geänd. mWv VZ 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 
2014 (BGBl. I S. 1266). Abs. 1 Satz 2 einl. Satzteil vor Nr. 1, Nr. 1 und Satz 3 neu gef., Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Nr. 5 
sowie Satz 6 geänd. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 
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(BGBl. I S. 3082), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die nach § 3 Nummer 28 steuer-
freien Aufstockungsbeträge oder Zuschläge, 

 6. die auf die Entfernungspauschale anzurechnenden steuerfreien Arbeitgeberleistungen für Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 4 a Satz 3, 

 7. die pauschal besteuerten Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte sowie Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 a Satz 3, 

08.1 für die dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellten Mahlzeiten nach § 8 Absatz 2 Satz 8 
den Großbuchstaben M, 

 9. für die steuerfreie Sammelbeförderung nach § 3 Nummer 32 den Großbuchstaben F, 
10. die nach § 3 Nummer 13 und 16 steuerfrei gezahlten Verpflegungszuschüsse und Vergütun-

gen bei doppelter Haushaltsführung, 
11. Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen und an berufsständische Versorgungs-

einrichtungen, getrennt nach Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil, 
12. die nach § 3 Nummer 62 gezahlten Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, 
13. die Beiträge des Arbeitnehmers zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur sozialen Pfle-

geversicherung, 
14. die Beiträge des Arbeitnehmers zur Arbeitslosenversicherung, 
15. den nach § 39 b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d berücksichtigten Teilbetrag der 

Vorsorgepauschale. 
3Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer die elektronische Lohnsteuerbescheinigung nach amt-
lich vorgeschriebenem Muster binnen angemessener Frist als Ausdruck auszuhändigen oder 
elektronisch bereitzustellen. 4Soweit der Arbeitgeber nicht zur elektronischen Übermittlung 
nach Absatz 1 Satz 2 verpflichtet ist, hat er nach Ablauf des Kalenderjahres oder wenn das 
Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahres beendet wird, eine Lohnsteuerbescheinigung 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustellen. 5Er hat dem Arbeitnehmer diese Beschei-
nigung auszuhändigen. 6Nicht ausgehändigte Lohnsteuerbescheinigungen hat der Arbeitgeber 
dem Betriebsstättenfinanzamt einzureichen. 

(2)2 1 Ist dem Arbeitgeber die Identifikationsnummer (§ 139 b der Abgabenordnung) des Ar-
beitnehmers nicht bekannt, hat er für die Datenübermittlung nach Absatz 1 Satz 2 aus dem 
Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Arbeitnehmers ein Ordnungsmerkmal nach amtlich 
festgelegter Regel für den Arbeitnehmer zu bilden und das Ordnungsmerkmal zu verwenden. 
2Er darf das lohnsteuerliche Ordnungsmerkmal nur für die Zuordnung der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung oder sonstiger für das Besteuerungsverfahren erforderlicher Daten zu 
einem bestimmten Steuerpflichtigen und für Zwecke des Besteuerungsverfahrens erheben, bil-
den, verarbeiten oder verwenden. 

(2 a)2 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen Absatz 2 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 32 b Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz, das Ordnungsmerkmal verwen-
det. 2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet 
werden. 

(3)3 1Ein Arbeitgeber ohne maschinelle Lohnabrechnung, der ausschließlich Arbeitnehmer 
im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung in seinem Privathaushalt im Sinne des § 8 a des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt und keine elektronische Lohnsteuerbescheinigung 
erteilt, hat anstelle der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung eine entsprechende Lohnsteu-
erbescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustellen. 2Der Arbeitgeber hat 
dem Arbeitnehmer nach Ablauf des Kalenderjahres oder nach Beendigung des Dienstverhältnis-
ses, wenn es vor Ablauf des Kalenderjahres beendet wird, die Lohnsteuerbescheinigung auszu-
händigen. 3Nicht ausgehändigte Lohnsteuerbescheinigungen hat der Arbeitgeber dem Betriebs-
stättenfinanzamt einzureichen. 

(4)4 1 In den Fällen des Absatzes 1 ist für die Anwendung des § 72 a Absatz 4 und des § 93 c 
Absatz 4 Satz 1 der Abgabenordnung sowie für die Anwendung des Absatzes 2 a das Betriebsstät-
tenfinanzamt des Arbeitgebers zuständig. 2Sind für einen Arbeitgeber mehrere Betriebsstätten-
finanzämter zuständig, so ist das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung 
des Arbeitgebers im Inland befindet. 3 Ist dieses Finanzamt kein Betriebsstättenfinanzamt, so ist 
das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte mit den meisten Arbeitsneh-
mern befindet. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 41 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 neu gef. mWv VZ 2014 durch UntStReisekÄndG v. 20. 2. 2013 (BGBl. I S. 285). 
2 § 41 b Abs. 2 neu gef. und Abs. 2 a eingef. mWv VZ 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 

Abs. 2 a Satz 1 geänd. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 
3 § 41 b Abs. 3 Satz 1 geänd., Satz 2 neu gef. und Satz 3 aufgeh., bish. Satz 4 wird neuer Satz 3 mWv VZ 2012 durch 

BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). Abs. 3 Sätze 2 und 3 neu gef. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 
(BGBl. I S. 1679). 

4 § 41 b Abs. 4 neu gef. und Abs. 5 und 6 angef. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 
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(5) 1Die nach Absatz 1 übermittelten Daten können durch das nach Absatz 4 zuständige Fi-
nanzamt zum Zweck der Anwendung des § 72 a Absatz 4 und des § 93 c Absatz 4 Satz 1 der 
Abgabenordnung verwendet werden. 2Zur Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Einbehal-
tung und Abführung der Lohnsteuer können diese Daten auch von den hierfür zuständigen 
Finanzbehörden bei den für die Besteuerung der Arbeitnehmer nach dem Einkommen zustän-
digen Finanzbehörden erhoben, abgerufen, verarbeitet und genutzt werden. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Arbeitnehmer, soweit sie Arbeitslohn bezogen haben, 
der nach den §§ 40 bis 40 b pauschal besteuert worden ist. 

§§ 41c–42b  
§ 41 c Änderung des Lohnsteuerabzugs 

(1)1 1Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der jeweils nächstfolgenden Lohnzahlung bisher  
erhobene Lohnsteuer zu erstatten oder noch nicht erhobene Lohnsteuer nachträglich einzube-
halten, 
1. wenn ihm elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale zum Abruf zur Verfügung gestellt wer-

den oder ihm der Arbeitnehmer eine Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug mit Eintra-
gungen vorlegt, die auf einen Zeitpunkt vor Abruf der Lohnsteuerabzugsmerkmale oder vor 
Vorlage der Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug zurückwirken, oder  

2. wenn er erkennt, dass er die Lohnsteuer bisher nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat; dies 
gilt auch bei rückwirkender Gesetzesänderung. 

2 In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 ist der Arbeitgeber jedoch verpflichtet, wenn ihm dies 
wirtschaftlich zumutbar ist. 

(2) 1Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu entnehmen, den der Arbeitgeber für 
seine Arbeitnehmer insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder übernommen hat. 2Wenn die zu 
erstattende Lohnsteuer aus dem Betrag nicht gedeckt werden kann, der insgesamt an Lohnsteuer 
einzubehalten oder zu übernehmen ist, wird der Fehlbetrag dem Arbeitgeber auf Antrag vom 
Betriebsstättenfinanzamt ersetzt. 

(3)2 1Nach Ablauf des Kalenderjahres oder, wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalen-
derjahres endet, nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist die Änderung des Lohnsteuerab-
zugs nur bis zur Übermittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung zulässig. 2Bei 
Änderung des Lohnsteuerabzugs nach Ablauf des Kalenderjahres ist die nachträglich einzubehal-
tende Lohnsteuer nach dem Jahresarbeitslohn zu ermitteln. 3Eine Erstattung von Lohnsteuer ist 
nach Ablauf des Kalenderjahres nur im Wege des Lohnsteuerjahresausgleichs nach § 42 b zuläs-
sig. 4Eine Minderung der einzubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer (§ 41 a Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1) nach § 164 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung ist nach der Über-
mittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung nur dann zulässig, wenn sich der 
Arbeitnehmer ohne vertraglichen Anspruch und gegen den Willen des Arbeitgebers Beträge 
verschafft hat, für die Lohnsteuer einbehalten wurde. 5 In diesem Fall hat der Arbeitgeber die 
bereits übermittelte oder ausgestellte Lohnsteuerbescheinigung zu berichtigen und sie als geän-
dert gekennzeichnet an die Finanzverwaltung zu übermitteln; § 41 b Absatz 1 gilt entsprechend. 
6Der Arbeitgeber hat seinen Antrag zu begründen und die Lohnsteuer-Anmeldung (§ 41 a 
Absatz 1 Satz 1) zu berichtigen. 

(4)3 1Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen er die Lohnsteuer nach Absatz 1 nicht nach-
träglich einbehält oder die Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten kann, weil 
1. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Arbeitslohn nicht mehr bezieht oder 
2. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahres bereits die Lohnsteuerbescheinigung über-

mittelt oder ausgeschrieben hat,  
dem Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzuzeigen. 2Das Finanzamt hat die zuwenig erho-
bene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der nachzufordernde Betrag 10 Euro 
übersteigt. 3§ 42 d bleibt unberührt. 

§§ 42–42b 
§§ 42 und 42 a (weggefallen) 

 
§ 42 b Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber 

(1)4 1Der Arbeitgeber ist berechtigt, seinen unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeit-
nehmern, die während des abgelaufenen Kalenderjahres (Ausgleichsjahr) ständig in einem zu ihm 
bestehenden Dienstverhältnis gestanden haben, die für das Ausgleichsjahr einbehaltene Lohnsteuer 
insoweit zu erstatten, als sie die auf den Jahresarbeitslohn entfallende Jahreslohnsteuer übersteigt 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 41 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 neu gef. mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
2 § 41 c Abs. 3 Sätze 4 bis 6 angef. mWv 1. 1. 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
3 § 41 c Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 aufgeh., bish. Nr. 2 und 3 werden Nr. 1 und 2 mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 

7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
4 § 42 b Abs. 1 Satz 1 geänd. und Satz 3 aufgeh., bish. Satz 4 wird neuer Satz 3 mWv VZ 2012 durch BeitrRLUmsG v. 

7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satzteile angef. mWv VZ 2015 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 
(BGBl. I S. 1266). 


